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Straßen ein Zehntel , während die übrigen Koſten diejenigen Anlieger

zu erſetzen haben , welche Gebäude beſitzen oder aufführen , zu deren

Eutwäſſerung der Dohlen dient ; hiebei iſt als Neuanlage auch die

endgiltige Herſtellung eines bis dahin ſchon benutzten Weges zur

Ortsſtraße mit Straßenrinnen , Pfläſterung oder Chauſſierung , Waſſer —

ableitung u. ſ. w. zu verſtehen ; 3. die Verteilung dieſes Aufwandes

unter die einzelnen beiderſeitigen Angrenzer der Straße erfolgt nach

Verhältnis der Frontlänge ihrer die Straße berührenden Grundſtücke ;

4. der Erſatzanſpruch der Stadt iſt hinſichtlich derjenigen Angrenzer ,

welche bereits Gebäude auf ihren Grundſtücken beſitzen, dann fällig ,

wenn die Straße bezw. der Dohlen bis vor dieſe Gebäude hergeſtellt

iſt , hinſichtlich derjenigen dagegen , welche erſt ſpäter Bauten aus —

führen , bei deren Beginn . — Auf Grund weiterer in dieſem Betreff

erlaſſener Geſetze und Verordnungen wurden fortan von Fall zu Fall

Ortsſtatute über den Erſatz von Straßenherſtellungs - und Unter —

haltungskoſten und von Kanalherſtellungskoſten erlaſſen .

Die Anlage und Erhaltung der Gehwege .

Nach den geſetzlichen Beſtimmungen ſind die Anordnungen über

die materielle Beſchaffenheit der Ahee über deren Höhenlage ,

Breite u. ſ. f. durch ortspolizeiliche Vorſchrift zu treffen , wogegen

die Entſcheidung darüber , in wieweit die Straßenangrenzer zu den

Koſten der Gehwege beigezogen werden ſollen, dem Ortsſtatut an —

heingegeben iſt . Da die Ordnung der hierauf bezüglichen Verhält —

niſſe geboten ſchien, wurde dem Bürgerausſchuß in der Sitzung vom

15 . Juli 1879 der Antrag des Stadtrats vorgelegt , er wolle ſich

damit einverſtanden erklären , daß das Großh . Bezirksamt um Er —

laſſung einer ortspolizeilichen Vorſchrift , nach dem vom Stadtrat aus —

gearbeiteten Entwurf erſucht werde und er wolle zu dem ebenfalls

vom Stadtrat ausgearbeiteten Entwurf eines Ortsſtatutes ſeine Zu —

ſtimmung geben. Beide Anträge mit kleinen Abänderungen in den

Entwürfen wurden vom Bürgerausſchuß genehmigt.
Der Entwurf der ortspolizeilichen Vorſchrift ließ an Stelle des

§ 59 der Bauordnung fürdie Reſidenzſtadt Karlsruhe vom 5. Mai 1877

Lit. a - g cveränderte Beſtimmungen treten , wonach zur
Herſtellung

der Gehwege bis an die Rinne nur Pflaſterſteine I . Qualität von

mindeſtens 15 em Geviert , Steinplatten von mindeſtens 10 em
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Stärke und in der Regel 1 qm Fläche , gebrannte Thonplatten von

mindeſtens 15 emüan Geviert und 4 em Stärke , Cement von min⸗

deſtens 1,5 em Stärke , welcher gerippt oder kaneliert ſein muß , mit

Betonunterlage von 15 em Stärke und Asphalt von gleicher Stärke⸗

und mit gleicher Unterlage verwendet werden dürfen . Im allgemeinen
oder für einzelue Straßen und Grundſtücke darf der Gemeinderat

mit Zuſtimmung des Bezirksamtes noch weitere Materialien als zu —

läſſig erklären . Vor einem und demſelben Grundſtück dürfen in der —

ſelben Straße die Gehwege nicht aus verſchiedenen Materialien her⸗
geſtellt werden . Bei Neüherſtellungen oder Hauptreparaturen muß,
wo der gegenwärtige Zuſtand dieſer Vorſchrift widerſpricht , die letztere

zur Ausführung kommen . Für Einfahrten kann auch anderes Material

als für die übrige Gehwegſtrecke verwendet werden , doch muß es den

an Gehwege geſtellten Anforderungen entſprechen . Au der Ettlinger —
Rüppurrer⸗ , Krieg - und Weſtendſtraße können die beſtehenden Kies⸗

gehwege beibehalten , müſſen jedoch, wenn es der Stadtrat mit Ge⸗

nehmigung des Bezirksamts beſtimmt , mit feſten Deckungen mach den

oben bezeichneten Materialien bis zu 2,5 m Breite belegt werden .

Dieſelben Beſtimmungen können für neu anzulegende oder in die Ge —

markung aufzunehmende Straßen durch den Stadtrat feſtgeſetzt werden .

Für die Breite der Gehwege ſind die amtlich genehmigten Ortsbau —

pläne und , wo ſolche nicht vorhanden , der hergebrachte Zuſtand maß—
gebend .

Die auf Grund dieſes vom Bezirksamt erlaſſene orts⸗

volizeiliche Vorſchrift wurde am 14 . Dezenber 1879 vom Landes⸗

kommiſſär für vollziehbar erklärt. Der Entwurf des Ortsſtatuts er⸗

hielt die Staatsgenehmigung erſt , nachdem der §S 1 in der Bürger⸗
ausſchußſitzung vom 10 . Juni 1880 eine andere Faſſung als die am

10 . Dezember 1879 vom Bürgerausſchuß angenommene erhalten
hatte .

Danach beſtimmte nunmehr das Orts ſtatut , daß die Angrenzer
ſämtlicher öffentlichen Straßen der Stadt verpflichtet ſeien, die vor

ihren Grundſtücken hinziehenden Gehwege und Straßenrinnen , ſowie
die zur Ableitung des Regenwaſſers und des Haushaltungsabwaſſers
in die öffentlichen Abzügsgräben dienenden Rinnen und Kanäle auf
eigene Koſten herzuſtellen und in gutem Stande zu halten ; die Be⸗

ſtimmung über Herſtellung ' und Unterhaltung der Gehwege durch die
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Stadt für einzelne Straßen wurde dem Stadtrat zuerkannt , in

welchem Falle der Erſatz der erwachſenden Koſten an die Stadt nach

Verhältnis der vor jedem Grundſtück befindlichen Gehwegfläche den

Angrenzern obliegen ſollte ; eine Ausnahme wurde für die Angrenzer
des Schloß - , ſowie die öſtlichen und weſtlichen Angrenzer des

Marktplatzes feſtgeſtellt , deren Verpflichtung für erſtere auf den unter

den dortigen Bogenplätzen befindlichen , für letztere auf den vor ihren

Grundſtücken hinziehenden Gehweg bis zu 1,80 m Breite beſchränkt

wurde . Als maßgebend für die Beſchaffenheit der Gehwege wurden

die jeweils beſtehenden ortspolizeilichen Vorſchriften erklärt ; der Er —

ſatz der Koſten für die immer durch die Stadt zu bewerkſtelligende

Legung des Rinnenpflaſters (der Bordſteine ) war Sache der Au⸗

grenzer und zwar nach Verhältnis der Länge der vor ihren Grund —

ſtücken hinziehenden Rinnen . Beſondere Beſtimmungen , die der Stadt —⸗

rat auf neuanzulegende oder in die Gemarkung zu übernehmende

Straßen auszudehnen befugt war , erfolgten für die Ettlinger - , die

Rüppurrer⸗ , die Krieg⸗ und Weſtendſtraße , in welchen die Stadt die

Unterhaltung der Kieswege beſorgt , wogegen den Angrenzern der

Erſatz der Hälfte der Unterhaltungskoſten obliegt .
An Stelle der 88 4 und 5 dieſes Ortsſtatuts traten durch Be —

ſchluß des Bürgerausſchuſſes in deſſen Sitzung vom 28 . April 1886 .

die Beſtimmungen , daß die Angrenzer , inſoweit die Unterhaltung der

Kieswege durch die Stadt beſorgt wird , zur Deckung der Unter⸗

haltungskoſten einen Beitrag von jährlich 50 Pf . vom laufenden

Meter der Frontlängen ihrer an die Straßen ſtoßenden Grundſtücke⸗

zu leiſten haben , von der Tragung der Koſten für die Unterhaltung

der Gehwege jedoch entbunden ſeien, wenn ſie die vor ihren Grund —

ſtücken herziehenden Gehwege mit feſten , den ortspolizeilichen An —

forderungen entſprechenden Deckungen verſehen .

Grubenentleerung , Dünger - und Rehrichtabfuhr ,
Straßenreinigung .

Verſchiedene Mißſtände , die mit dem Betriebe der Abtritt⸗

gruben⸗Entleerung verbunden waren , veranlaßten den Stadt⸗

rat , am 25 . Januar 1875 beim Bürgerausſchuß einen Antrag ein⸗

zubringen, welcher den Zweck verfolgte , dieſe zu beſeitigen . Danach

ſollten die Koſten der Grubenentleerungen nicht mehr wie ſeit Auguſt
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